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Während der Sommerferien in Schleswig-Holstein wird das Sommerferienticket 

Schleswig-Holstein als zeitlich befristetes tarifliches Sonderangebot angeboten. Für 

die Benutzung dieses Tickets gelten die Beförderungsbedingungen des jeweils be-

nutzten Verkehrsunternehmens sowie die nachfolgenden Tarifbestimmungen. 

 

1. Preis und Verkauf 

Das Sommerferienticket 2011 wird zum Preis von 40,00 € von den teilnehmenden 

Verkehrsunternehmen in Schleswig-Holstein verkauft. 

 

2. Gültigkeitszeitraum 

Das Sommerferienticket ist gültig vom 02. Juli 2011 bis 14. August 2011, jeweils 

einschließlich. 

 

3. Nutzungsberechtigung 

Berechtigt zur Benutzung ist jede Person, die im Jahr 1992 oder später geboren ist. 

 

4. Geltungsbereich 

Das Sommerferienticket berechtigt zu beliebig häufiger Nutzung von Linienbussen 

und Nahverkehrszügen in Schleswig-Holstein.  

Im HVV-Großbereich (Ring A+B) gilt es nur in den Nahverkehrszügen der Linien R10 

(Hamburg - Reinfeld (- Lübeck)), R20 (Hamburg - Büchen), R60 (Hamburg - Elmshorn 

(- Itzehoe - Westerland)), R70 (Hamburg - Elmshorn - Dauenhof (- Neumünster - Kiel/ 

Flensburg)), A1 (Hamburg - Boostedt (- Neumünster)) und A2 (Norderstedt Mitte - 

Kaltenkirchen). 

Das Sommerferienticket gilt auch in den Nahverkehrszügen zwischen Süderlügum 

und Tønder. 

Das Sommerferienticket gilt insbesondere nicht in den Fernverkehrs-, Autoreise- und 

Sonderzügen, in den Flughafenzubringerbussen „Kielius“, „TraveLiner“ und „A20-

Airportbus“, den Fernverkehrsbuslinien sowie in den Bus-, U-Bahn-, S-Bahn- und 

Schiffslinien, die innerhalb des HVV-Großbereichs (Ring A+B) verkehren. 

Das Ticket gilt in Zügen nur in der 2. Wagenklasse. Der Übergang in die 1. Klasse ist 

ausgeschlossen. 

 

5. Zuschläge/ Erweiterungen des Geltungsbereiches 

Inhaber des Sommerferientickets können für den Großbereich (Ring A+B) des Ham-

burger Verkehrsverbundes (HVV) montags bis freitags ab 09:00 Uhr, sonnabends 
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und sonntags ganztägig eine Einzelfahrkarte Erwachsener der Tarifstufe „Großbe-

reich Hamburg“ erwerben, die als Tageskarte im Großbereich Hamburg (Ring A+B) 

gültig ist. Der Verkauf der Zusatzkarte erfolgt ausschließlich über die Vertriebsstel-

len im Hamburger Verkehrsverbund (Automaten, Busfahrer, Verkaufsstellen).  

Im Gegenzug gewähren in Schleswig-Holstein die Busunternehmen im Verband 

Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) und im Omnibusverband Nord e.V. (OVN) 

allen Inhabern einer HVV-Ferienfahrkarte eine Vergünstigung durch Ausgabe einer 

Kinderfahrkarte. 

Für die Fördeschifffahrt der Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH (SFK) kann zu-

sätzlich eine Kinderfahrkarte für jede Einzelfahrt oder eine Zuschlagkarte zum Preis 

von 9,00 € für den gesamten Gültigkeitszeitraum erworben werden. Der Verkauf der 

Zuschlagskarte erfolgt ausschließlich an den Vorverkaufsstellen der SFK. 

 

6. Sonstige Bestimmungen 

Das Sommerferienticket ist nicht übertragbar. Es ist vor Antritt der ersten Fahrt vom 

Inhaber fälschungssicher und deutlich lesbar in den dafür vorgesehenen Feldern 

auszufüllen. Das Sommerferienticket gilt nur in Verbindung mit einem geeigneten 

Altersnachweis (ab dem 16. Lebensjahr ein amtlicher Lichtbildausweis). 

Kann ein geeigneter Altersnachweis bei der Fahrkartenkontrolle nicht erbracht wer-

den, wird dies durch Angabe des Kontrolldatums (ggf. Zangenabdruck) auf der 

Rückseite sowie einem „B“ auf der Vorderseite des Tickets vermerkt. Im Wiederho-

lungsfall (d.h. wenn das Ticket bereits durch ein „B“ gekennzeichnet wurde) wird das 

Ticket eingezogen und ein erhöhtes Beförderungsentgelt in Höhe von 40,00 Euro 

erhoben. 

Das Sommerferienticket kann nicht zurückgegeben, erstattet oder umgetauscht 

werden. Dies gilt auch bei Verlust und unsachgemäßer Behandlung. Jede Änderung 

der Fahrkarte, auch das Einschweißen/ Laminieren ist unzulässig und macht diese 

ungültig. Bei Zuwiderhandlungen gegen die Tarifbestimmungen kann ein erhöhtes 

Beförderungsentgelt in Höhe von 40,00 € erhoben und das Ticket eingezogen wer-

den. Im Übrigen gelten die Tarifbestimmungen und Beförderungsbedingungen des 

Verkehrsunternehmens, dessen Verkehrsmittel jeweils genutzt wird. 

 

7. Informationen und Auskünfte 

Informationen und Auskünfte zum Sommerferienticket sind bei allen Verkehrsunter-

nehmen in Schleswig-Holstein sowie unter der zentralen Hotline zum Schleswig-

Holstein-Tarif 0 18 05/ 71 07 07 (14 Cent/ Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobil-

funkpreise können abweichen.) erhältlich. 


